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 Veröffentlicht am 12.09.1989
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62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

IESG §1 Abs2 Z4 lita;

Rechtssatz

Ausführungen über die Ermittlung des Anspruchs auf Insolvenz-Ausfallgeld für Kosten im Falle der Verbindung

mehrerer Klagen von Dienstnehmern gegen ihren Dienstgeber, teilweiser Klagseinschränkungen und -ausdehnungen

im Verfahren und des Zuspruches eines Gesamtbetrages für Kosten in einem Anerkenntnisurteil.
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